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.STADT B U C H E N 

Betr .: Bebauungspl an" H ofacker 11 

Stadt Buchen , Ort s te il Oberne udorf 

Be g ründung§ 2 (1) § 9 (8) BBauG . 

A . ) Allgemeine Angaben: 

Die Stadt Buchen i st nach den Ziel -Vorstellungen 

der Landesplanung des Lande s Baden-Württemberg als 

Mittelzentrum auszubauen . 

Die günstige Lage der Stadt an der Bundesstraße 27 , 

d.h . an der Entwicklungsachse Heidelberg-Würzbur g 

führte dazu, daß di e Stadt zum übe rgeordneten Schwer

punktort , im Rahmen der Bund-Länder- Gemeinschafts

aufgabe für gewerbliche Inv estitionen , a nge hoben 

wurde . Deswei teren ist Buch~n e j_ n s t c• c•t.l j eh a nerkann

ter Erholungsort. 

Im Rahmen der dadurch entstandenen Ve r pflichtungen 

hat die Stadt einen Siedlungsentwicklungsplan a u f 

stellen lassen , welcher als Grundlage des Flächen

nutzungsplanes für die Stadt Buchen dient . 

In diesen Entwicklungspl nn paßt der BebnuunßSPl.0:.!:I 

"Hofacker" , den diE:: frühe r selbsticiridl~e Gemeinde 

Oberneudorf hatte aufs t ellen l asser, und rte r 1974 

rechtskräfitg wurde . 

B . ) Aufhebung und Neuplanung 

Im Zuge der Ausführ ung dieses Bebauungsplanes er

wies sich das Erschließungsnetz nach heutigen Auf

fassungen als r e lativ aufwendi g . Aus diesem Grunde 

wird der Bebauungsplan " Hofacker" vom . ..... . .... . 

vollständig a ufgehoben und du rch die~en Bebauungs

plan _ersetzt. Der neue Beba uungsplan j st f lächen

deckend mit dem a lten Bebauungsplan . 
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C . ) Daten zum Baugebiet 

1. Höhenlage = 4 1Ll - ll 0 11 m iib . NI\I 

2 . Ges amtflä che = 3 , 70 ha 

3 . Straßen u . Gehwegsfl . 
öffentl . u . Verkehrsgrtin = 0,8 ha 

4. Baugrundstücksfläche = 2,9 h ,, 

5 . Anzahl der Bauplätze = 40 Stück 

6 . Anzahl der Wohneinhei ten = 60 Sti.ick 

7. Größe der Bauplätze = 700 - 1400 m 
') 
<-. 

8 . Größe d. Kindersp i elp l . = 0 , 03/ ha 

9. Bebauungsdichte = WE X 2 , 5 40 X 2 , 5 
= = 27 Ein-

3 , 70 3 , 70 

D. ) Lage des Baugebietes 

Die Neuplanung beläßt die Lage des Baugebietes un

verändert am Rande des Stadttej le~ Oberneudorf , 

Gewann "Hofacker". Die ursprüngli chen Grenze n d e s 

Pl anungsgebj eteß we rdITT n i eh l vc r·: irn!i> r· t . 

E . ) Festsetzungen 

1 . In dem Baugebiet wi rcl das II Al lg_e~e i:1e Wohngebiet 11 

(WA) festgesetz t . Diese Art det· b aulichen Nutzung 

entspricl1 t den örtlichen Bediirfn i ss~:n und kommt 

den Wünschen der Bauwilligen e ntge gen . 

Die nach der Baunutzungsverordnung ausnahmswe i se 

zulässigen Nu tzungen wie der Bau_von Garten bau

betrieben , Tankstellen und Ställen für Klein

tierhaltung ist ausgeschlossen , damit das Ge

btet sejnen angestrebten Charakter a l s l ä nd

liches Wohngebiet nicht v e 1·l i e r e n solJ . 
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2 . 

3 . 

4 . 

5 . 

Das Maß der baulichen Nutzung wird 111i.t e j ner 

Höchstgrenze von zwei Vollgeschossen festge

setzt. Die Grund - und Geschoßfldchenzahlen wer

den ebenfalls als lföchstgrenzen festgesetzt um 

die Überbaubarkejt der Grundstücke hinsichtlich 

des Bauv o l umens möglichst flexib e l zu halten . 

Das Gelände des Baugebietes ist annähernd eben . 

Deshal b erübrigt sich eine Festsetzung der Höhen

lage der baulichen Anlagen . 

Die Höhe der baulichen Anl agen wi rd hingegen mit 

max . Grenzen für Socke1, 'I'r,rufe und First be

grenzt . 

Die offene Bauweise wird mit der Besch r ä nkun[. 

f estgesetzt , daß nur Einzel - und Doppel h ä uf~l!r 

erste l lt werden dürfen . Diese Bauweise ent

sprjcht dem örtlichen, dörflichen Charakter des 

Ortsbildes. 

Die Stel 1 ung der Gebäude wi. rd durch fes tge setzte 

Baugrenzen geordnet , Trauf- und Firstrichtungen 

sind frei wählbar zwischen ~:enkrechter und w;:w.r~e 

rechter Stellung zur ßaußrenz.e . 

Dachneigungen sind , dem örtljchen Dorfcharakter 
0 

entsprechend , wählbar zwi s chen lS - 35 . 

Nebe nanlagen, Garagen und überdachte Stellplät

ze können außerhalb der überbaubaren Flächen 

erstellt werden , da dje Grundstücksf l ~chen Dus

reichend groß sind und unerwünschte Verdich

tungen dadurch nicht zu befürchten sind . 

Nebenanlagen für Kleintierhaltung sind jedoch 

nur a uf den rückwärtigen Teile~ der Grundstüc ks

fläc h e n z u gel assen um eine Beein t r ächtigung 

des Ortsbildes im Straßenbereich zu vermeiden . 
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6 . Sichtwinkel werden im Straßennetz nicht ange

ordnet da ein verkehrsberuhigtes Wohngebiet 

mit bewußter Dämpfung der Verkehrsgeschwi.ndig

keit entwickelt werden soll . Eine Ausnahme bil

den die Sichtwinkel an der Einfahrt Köhler-Wen

delin Scheuermann Straße . 

7. Die Verkehrsfl ächen werden in sparsamste r Weise 

als verkehrsberuhigte Wohnwege festgeSl'tzt um 

Kosten für dj_e Ersclil ·i <.-.ßu n t, z.u spcU't-'ll . J\uf' die 

Anlage von Gehwegen wird bi s auf wenige Aus-

nahmen verzichtet . Stattdessen begleiten gehweg

breite Streifen in wechse l ender Breite von ver

kehrsbegleitendem Grün die Wohnwege. Öffentl . Park

lächen im öffentl . Straßenbereich werden nach Vor

schrift festgesetzt . 

8. Flächen fUr Versorgungsanlagen mUssen ledig

lich für den Bau einer Urnforrner·staLion fest

gesetzt werden da alle anderen Belange durch 

örtl. vo rh . Anl agen gedeckt werden können. 

9 . Die Anlage eines Kinders pielplat2es wi. rcl im 

Zentrum der Anlage an gut Uberwachharer Stelle 

f estgesetzt . 

10 . Anstatt der üblichen kostenaufwendigen Gehweee 

werden bepflanz te Grünstreifen längs derbe

wohnbaren Wohnwege festgesetzt die dem Allge

meinen Wohngeb iet einen spezifisch ländlichen 

Charakter yerleihen sollen . 

11 . Die Grenzen des Planungsgebietes werd e n durch 

die vorgeschriebene fette gerissene Linje dar

gestellt. 
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1 2 . Auf die äußere Ge s talung der Ge bä ud e wi ll d e r 

Bebauungs plan so wenig wje mögl i ch Ein flu ß nus 

Uben . Es soll durch die Fes tsetzung lediglich 

vermieden werden, daß l e uchtende und ref l e ktieren

de Materi a lien verwendet werden. Davo n a usgenommen 

sind Absorberfl ä chen von Sonnenkollektore n wel che 

in de r Regel aus Glas zu s ein pfl e gen. 

Doppelhäus er sind spezi e ll i n der Dachform und 

der allgemeinen äußeren Ersche inung e i nander an

zupassen. 

Nebengebä ude müssen in ha ndwerksgerech te r Form 

erstellt werden und in Bezug a uf verwe nde t es Bau

material und Dachform e benfalls zum Hausch a r a kter 

der Hauptnutzung passen . 

13. Däche r werden in allen Formen zugel assen . Di e 

Dachneigungen we rden l ediglich :-iu f lS - 35 ° b e 

grenzt . Beim Bau von Doppelhäusern gilt das be

rei t s unte r 1 2 gesagt e . 

14 . Vo r gnr-te n Rind 1.{rir t n e ri scll 1/. u p r-l <"'w·1 1 zu u11 LE-• 1· 

hal ten und dür f e n nicht als Lager- und Arbeits

flächen benutzt we rden um das Ortsbild im Sinne 

eines Allgemeine n Wohngehietes zu erl,a) ten . 

15. Dem ländlichen Wohncharakt er entsp r echend werden 

Fes t setzungen übe r die Ges talune v or1 Einfr j_e-

digungen an ö ffentlichen Ve rkehrs fl ächen get r o f-

fen . Einfriedigungen g l ejch welc he r J\rL sind n u r 

mi t Heckenhinterpflanzungen mög lich . Zaunsockel 

sind nur in Naturs tein, Sicht b eton oder Kunst-

stein in Naturste inchara k te r möeJjch . 

Einfriedigungen an öffentl. Verkehrs- u. GrUnflä-

chen dürfe n aus Sicherhej 1.sgrü nden die Höhe v. 1, 00 1n 

über d . ang renzenden Straßenniveau nic~t Uber~ch r eiten . 
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F • ) Erschließung 

1. Straßennetz 

Planungsrechtliche Änderungen werden gegenüber der 

aufgehobenen Planung vor allem im Bereich der Ver

kehrserschließung geLroffen. 

Die Neuplanung s ieht e in stark ve rkehrsberuhigtes 

Straßennetz vor, welches seine Eigenart durch eine 

beschränkte Breite von 4,5 m , kombiniert mit Verbrei

terungen im Bereich der Parkbuchten erhäl t. Da das 

Wohngebiet nur Quell- und Zielverkehr kennt ist. 

diese Stra ßenausbildung möglich ohne dadurch eine 

Behinderung des Verkehrs erwai·ten zu mUssen . 

Die Straße B - C - D als übergeordnete St raße , wel

che die Verkehrsverhindung zum Ortskern dar:;:;tellt. , 

behält ihre ursprüngliche Fal1rbahnb re ite von 5 , 5 m. 

Der Gehweg an der Nordseite der Straße wird im 

Bereich B - C ausgebaut. Die restlichen Seitenstrei

fen werden als Verkehrsgrün festgesetzL . 

Die St raße C - F erhält eine Fahrbahn v. 6 111 u . einen 

Gehweg v . 1 , 5 m Breite . S ie führt in den jnneren Er

schließungsring der Straßen E bls K. Eine AufpflRst

rung der Straßenoberfläche an der Einmündung am Punkt 
11 IIF signalisiert dem ankommenden Benutzer der Straße 
11 C-F II den Beginn der verkehrsberuhigten Zone . 

Die Straßen E - K sind alle nach dem gleichen 

Grundsatz , nämlich dem Prinzip der passiven Ver

kehrsberuhigung durch eine Beschränkuni,. der St raßen

b r ej te auf 4 , 50 m angeleet. 

Die erford . Ausweichmöglichkeiten sind durch die 

über das ges . Erschließunssnetz verteiJten öffentl . 

Parkflächen gegeben . 

Die im westljchen Bereich der Strnßen I - J und 

F - E gelegenen Sackgassen wer-den nur bis zu den 

im Plan angegebenen Punkten ausgebaut . 



- 7 -

Grundsätzlich werden längs der Straßen im gesam

ten verkehrsberuhigten Bereich keine Gehwege an

gelegt . Die Randstreifen der Straßen wer·den al ~; 

Verkehrsgrün fe stgesetzt . 

Diese Lösung wird durch die freie Vere i nbarung 

zwischen den Anl.i.egern und der Sta.d1 Buchen er

möglicht, welche im Rahmen mehrerer Bürgeran

hörungen getroffen wurde und die fe stlegt , daß: 

die Zufahrten zu den EinzelgrundstLicken von den 

Anliegern auf eigene Kosten im Einvernehmen mit 

der Stadt hergestellt und unterhalten we rden, 

so daß Ihre Lage ebenfalls jeweils in ~egensei

tigem Einvernehmen zwischen Stadt und Anlieger 

bestimmt wird. 

Ausgebaut werden lediglich die Fußwege zum Spiel

platz und der Fußweg zwi s chen Punkt G - und II . 

Die Verbindung zu den durch die Planung vom Ver

kehrsnetz abgeschnittenen landwirtschaft lichen 

Flächen wird durch die Anlage von Rasen- Feld 

wege n im nördl ichen und süd l ichr-:n Crenzhere •i eh 

gewährleiste t . 

2 . Die Anlagen für den ruhenden Verkehr werden jrn 

öffentlichen Bereich dem erf . ßedarf entsprechend 

über das Baugebiet verteilt . 

3. Der öffentliche Kinderspielplatz im Zentrum des 

Wohngebietes wird vom alten Bebauune;splan unver

ändert Uberr10 11,11,t-- r! . ;,c).ne Lage ist zentr a l und 

opitmal überwachbar. 

4. Die Wass <~rve rsorgung de s Baugebietes mit. Trink 

und Brauchwasser ist gesi ehe r t. Das bes i f~ l 1 . Orts

netz ist bereits entsprechend erweitert worden . 
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5 . Die Abwasserentsorguns i st gesichert . Das Planungs

gebiet ist bereits an die Ortskanalisation ange

schlossen. Der Anschluß an die Zen Lralkl v ranlage 

erfolgt in KUrze . 

6 . Die Stromversorgung i st ebenf,ül s cturch d i P. hE·

reits ausgeführte Erweiterung de s Orts netzes Uber 

ein Erdkabelnetz gesichert . 

G.) Ordn ungsmaßnahmen 

Das Gelände des Baugebie t es wurde vo n der Stadt 

Buchen bereits in Bauplätze a ufgeteilt , v e rmessen 

und als Baugelände an die neuen Bes itzer· wei terv e r

kauft . Dje bodenordnenden Maßnahmen s inrl Abgeschlos

sen . 

H.) Kosten 

1 . ) Baulandumlegung Dr-1 20 . 000 ,--

2 . ) S traßenb,ni l)~I 6?0 . 000 , - -

3 . ) Ortsen twäss 0rung l)f,l 24 f . OOO ,--

4 . ) Wasserver8 orgung f) J\1 l ~:l .000 ,--

--------- ·- ------ -------- - - --·• ---· .... . 

Kosten de r ErscJil jeßung DM 1 . 009 . 000 ,--

---- --- · . . . - --·- . . - --

Kostenbejtrag der Stadl Buchen 

10 % aus Straßenbau = DM 62 . 000 , --

==============================-----=-----==------ - - --
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